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[S. 225] § 1. Das Recht zur berufsmässigen Führung von Zivil- und Strafprozessen vor 
den zürcherischen Gerichten steht nur handlungsfähigen Schweizerbürgern zu, welche 
vom Obergericht auf Grund einer Prüfung den Befähigungsausweis erworben haben. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen der §§ 4 und 13 dieses Gesetzes sowie des 
Art. 5 der Uebergangsbestimmungen zur Bundesverfassung. 
§ 2. Zur Prüfung wird zugelassen, wer den Ruf eines ehrenhaften und 
zutrauenswürdigen Mannes geniesst und ein Jahr lang bei einem zürcherischen 
Bezirksgericht oder beim Obergericht als Richter, Gerichtsschreiber, Substitut oder 
Auditor, oder ebensolange bei einem zürcherischen Rechtsanwalt oder sonst in einer 
vom Obergericht als gleichwertig anerkannten Stellung tätig gewesen ist. 
§ 3. Die Prüfung soll den Nachweis erbringen, dass der Bewerber die zur 
Prozessführung erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt. 
Sie besteht einerseits in einer mündlichen und schriftlichen Prüfung über das geltende 
eidgenössische und zürcherische Recht und anderseits in der Führung eines 
Zivilprozesses vor erster und eines solchen vor zweiter Instanz. 
§ 4. Das Obergericht kann solchen Bewerbern, welche auf Grund ihres Bildungsganges 
und ihrer bisherigen praktischen Tätigkeit für die Ausübung des Anwaltberufes als 
geeignet erscheinen, die Prüfung ganz oder teilweise erlassen. // [S. 226] 
§ 5. Schweizerbürgerinnen sind für die Ausübung des Rechtsanwaltberufes den 
Schweizerbürgern gleichgestellt. Ehefrauen bedürfen für die Ausübung des 
Rechtsanwaltberufes der Zustimmung des Ehemannes. 
§ 6. Die Rechtsanwälte stehen unter der Aufsicht des Obergerichtes. Das Obergericht 
beurteilt Beschwerden über ihre Geschäftsführung und ist dabei berechtigt, 
Ordnungsstrafen zu verhängen. 
§ 7. Das Obergericht erlässt auf dem Wege der Verordnung einen Gebührentarif, 
welcher die Entschädigung der Anwälte für ihre Bemühungen regelt. 
Die Gebühren sollen nach Massgabe der zur Erledigung des Rechtsstreites 
notwendigen Bemühungen, bei Zivilprozessen überdies unter Berücksichtigung des 
Streitwertes, bemessen werden. 
Die Prozessparteien, sowie die Anwälte, sind berechtigt, die Anwaltsrechnungen dem 
Gerichte vorzulegen, welches dieselben auf ihre Angemessenheit und auf die 
Uebereinstimmung mit dem Gebührentarif prüft und den Betrag festsetzt. 
§ 8. Die Anwälte sind verpflichtet, die Vertretung von Parteien, denen das Armenrecht 
bewilligt worden ist, zu übernehmen. Für diese Prozessführung wird eine billige-
Entschädigung aus der Gerichtskasse zugesprochen. 
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§ 9. Das Recht zur Ausübung des Anwaltberufes fällt mit dem Verluste des 
Schweizerbürgerrechtes, der Handlungsfähigkeit oder des guten Rufes (§ 2) dahin. 
Das Obergericht beschliesst hierüber nach Anhörung des Anwaltes. 
§ 10. Sowohl die Erteilung des Befähigungsausweises zur Ausübung des 
Anwaltberufes, als auch der Entzug eines solchen ist durch das Obergericht im 
Amtsblatt bekannt zu machen. 
§ 11. Wer, ohne im Besitze eines gültigen Befähigungsausweises zu sein, den 
Rechtsanwaltberuf ausübt oder in hiesigen oder auswärtigen Blättern oder in anderer 
Weise öffentlich sich den Titel eines Rechtsanwaltes, Advokaten oder Fürsprechers 
beilegt, verfällt in eine Polizeistrafe von 20 bis 100 Franken, im Wiederholungsfalle bis 
auf 200 Franken. // [S. 227] 
§ 12. Die Verordnungen, welche das Obergericht zur Ausführung dieses Gesetzes zu 
erlassen hat, unterliegen der Genehmigung des Kantonsrates. 
§ 13. Personen, welche bei Annahme dieses Gesetzes seit mindestens zwei Jahren bei 
den zürcherischen Gerichten den Anwaltberuf in befriedigender Weise ausgeübt haben 
und auf Verlangen des Obergerichtes im Falle sind, über ihre Studien ausreichende 
amtliche Zeugnisse vorzulegen, wird die Prüfung (§ 3) erlassen. 
Das Erfordernis einer einjährigen praktischen Betätigung (§ 2) wird als erfüllt 
angesehen, wenn der Bewerber bei Annahme des Gesetzes seit mindestens einem 
Jahre vor den zürcherischen Gerichten den Anwaltberuf in befriedigender Weise 
ausgeübt hat. 
§ 14. Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1899 in Kraft. Durch dasselbe werden die 
widersprechenden Bestimmungen des Gesetzes betreffend die zürcherische 
Rechtspflege vom 2. Dezember 1874 aufgehoben. 
 
Der Kantonsrat, 
nach Kenntnisnahme von dem Berichte seines Bureau betreffend das Ergebnis der 
Volksabstimmung vom 3. Juli 1898 über das vorstehende Gesetz, wonach sich ergibt: 
Zahl der Stimmberechtigten 93848 
Eingegangene Stimmzeddel 59748 
a. Abstimmung über die Gesetzesvorlage mit Ausschluss des § 5: 
Annehmende sind 24355 
Verwerfende [sind] 17705 
Ungültige Stimmen 105 
Leere [Stimmen] // [S. 228] 17583 
b. Besondere Abstimmung über § 5:  
Annehmende sind 21787 
Verwerfende [sind] 20122 
Ungültige Stimmen 560 
Leere [Stimmen] 17279 
beschliesst: 

Zürcher Gesetzessammlung seit 1803 online © by Staatsarchiv des Kantons Zürich 2016 



 
 
StAZH OS 25 (S. 225-228) 
03.07.1898 

 

 

 
 
 
Seite 3/3 
 
 

Die Referendumsvorlage: Gesetz betreffend die Ausübung des Rechtsanwaltberufes – 
wird als vom Volke angenommen erklärt. 
 
Zürich, den 11. Juli 1897. 
 
Im Namen des Kantonsrates 
Der Präsident: 
L. Forrer. 
Der erste Sekretär: 
Stüssi. 
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